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 Veröffentlicht am 26.05.1988
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Norm

AVG §18 Abs4;

AVG §56;

HDG 1985 §14;

HDG 1985 §15;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Fehlt bei der in Beschwerde gezogenen Erledigung die Zeichnung des Organs (der Disziplinarbehörde), das die

Entscheidung getroAenen hat, so ändert daran auch der Umstand nichts, dass in der Kopfbezeichnung der als

Bescheid bezeichneten Erledigung "Fernmeldebataillon 1 Kommando" angeführt ist, weil es sich hierbei nur um die

Bezeichnung des Truppenkörpers handelt und dieser nach den Bestimmungen des BDG nicht bescheiderlassende

Disziplinarbehörde sein kann. Ebenso wenig kann die Unterschrift des Organwalters "A... Mjr" die Bezeichnung des

bescheiderlassenden Organs (Disziplinarbehörde) ersetzen.
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